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Die Entstehung des Nationalstaates in Siidosteuropa

Interethnisches Zusammenieben als Tradition

An der Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft fiir Osteuropakunde zum The-
ma «Osteuropa zwischen Nationalstaat
und Integration» stand auch, selbstver-
stindlich, der Balkankonflikt zur Dis-
kussion. Uber die Urspriinge des Natio-
nalstaates auf dem Balkan referierte der
Miinchner Professor Edgar Hésch, des-
sen Beitrag wir in gekiirzter Form publi-
zieren.

Schon bei einem nur fliichtigen Blick auf
die Staatenkarte Europas ldsst sich auch
fiir das ungetibte Auge erkennen, dass in
der Umsetzung des nationalstaatlichen
Prinzips unter den kleinen, bislang un-
terdriickten, d.h. in multiethnischen
Grossreichen integrierten Volkern dem
europdischen Siidosten im 19. Jahrhun-
dert eine Vorreiterrolle zugefallen war.
Ich bleibe hier trotz mancher Bedenken
aus praktischen Erwédgungen bei der von
Miroslav Hroch eingefiihrten Bezeich-
nung der «kleinen Volker». Der von
Mathias Bernath ersatzweise vorgeschla-
gene Begriff der «nichtstidndischen
Nationen» liesse sich beispielsweise nur
schwer auf die Donaufiirstentiimer
anwenden und wiirde auch den Beson-
derheiten Montenegros oder Bosniens
im 19. Jahrhundert kaum gerecht wer-
den.

In keiner anderen europdischen Region
ist das gegen demokratische und revolu-
tiondre  Volksbewegungen errichtete
Metternichsche System der Heiligen Al-
lianz, zu der sich auf dem Wiener Kon-
gress die christlichen Fiirsten Europas
zusammengeschlossen hatten,
und nachhaltiger ins Wanken geraten als
auf der Balkanhalbinsel. Noch bevor im
Gefolge des Ersten Weltkrieges die mo-
ralische Ordnung Europas mit ihren aus
dynastischen Unionen eher zufillig zu-
sammengefiigten multinationalen Gross-
reichen zusammengebrochen war und in
den Pariser Vorortsvertrdgen das «New
Europe» Masaryks und Bene$’, das Eu-
ropa der Nationalstaaten, endgiiltig fest-
geschrieben wurde, hatte sich schon
langst ein Grossteil der Volker Siidost-
europas der verhassten islamischen
Fremdherrschaft entledigt und die
Selbstbestimmung in einem eigenen
Staat erkdmpft.

frither

Die wertraumte Nation» Griechenland

Am Anfang dieser Entwicklung steht die
sogenannte  Wiedergeburt Griechen-
lands. Eine Ausstellung in Miinchen hat
die griechische Nationswerdung mit dem
treffenden Etikett der «ertrdumten Na-
tion» versehen. Die Griechen waren
ohne Zweifel der Nutzniesser der unter-
schiedlichen Machtinteressen innerhalb
der europdischen Pentarchie (Herr-
schaft der fiinf Grossméchte Grossbri-
tannien, Frankreich, Russland, Oster-
reich und Preussen). Sie profitierten in
ihrem mit beispielloser Erbitterung
gefiihrten Freiheitskampf seit 1821 von
einer erregten Offentlichen Meinung im
christlichen Europa, die massiven Druck
auf die Kabinette ausiibte und eine Hu-
manitdtsintervention einforderte.

Anders als die Serben im Paschalyk Bel-
grad, die sich 1804 gegen das korrupte
Janitscharenregime erhoben hatten und
von den christlichen Anrainerstaaten
schméhlich im Stiche gelassen wurden,
liessen die Aufrufe einer weltweit agie-
renden  philhellenischen = Bewegung
Scharen von Freiwilligen zu den Waffen
eilen. Die Solidaritidtsbekundungen grie-
chenbegeisterter Patrioten brachten die
Regierungen in London, Paris und
St. Petersburg schliesslich in Zugzwang.
Die Entscheidung der Grossméchte zur
militdrischen Intervention ebnete den
Weg fiir eine diplomatische Losung und
fir die volkerrechtliche Anerkennung
eines hellenischen Staates. An den
entscheidenden Verhandlungen in Lon-
don, in denen die Modalititen der
Staatsgrindung festgelegt wurden, wa-
ren aber bezeichnenderweise die Grie-
chen selbst nicht durch eigene Vertreter
beteiligt.

Der Staatsvertrag vom 7. Mai 1832 wur-
de von England, Frankreich, Russland
und Bayern unterzeichnet. Er sicherte
dem Wittelbacher Otto, dem Sohn des
Griechenfreundes auf dem bayerischen
Konigsthron Ludwig 1., die erbliche Ko-
nigswiirde. Der griechischen National-
versammlung blieb nur die nachtrégliche
Bestdtigung der Beschliisse vorbehalten.
In der Grenzregelung wurde dem kiinfti-
gen Hellenenstaat ein sehr beschrinktes
Territorium zugestanden, so dass der
junge bayerische Konig zunéichst weni-
ger als ein Drittel der im osmanischen
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Gegengewicht zu russischem Expansionismus

Die Geburtshelferrolle der Grossméchte
lasst sich sehr deutlich auch in der zwei-
ten Staatsgriindungsphase in Stidosteu-
ropa nach der Jahrhundertmitte erken-
nen. 1878 bescherte die diplomatische
Beilegung der grossen Orientkrise von
1875 bis 1878 auf dem Berliner Kongress
drei weiteren Balkanvolkern, den Ser-
ben, den Montenegrinern und den Ru-
ménen, die volkerrechtliche Anerken-
nung ihrer Eigenstaatlichkeit. Diese Be-
lohnung der aufstdndischen Christen
war nicht das vordringliche Ziel der
Friedensmacher gewesen. Sie wurde als
ein notwendiges Ubel hingenommen, um
die das europédische Gleichgewicht sto-
renden Balkanambitionen Russlands ein-
zuddmmen und die weitere Reformierung
des Osmanischen Reichs zu sichern.

Die betroffenen Balkanvolker mussten
sich 1878 notgedrungen mit restriktiven
Grenzregelungen abfinden. Montenegro
wurde in der Grenzfrage ein Gebietsaus-
tausch zugemutet, dessen Umsetzung
sich wegen des hinhaltenden Widerstan-
des der betroffenen albanischen Bevol-
kerung bis 1880 hinzog. Die Aufstidndi-
schen hatten vergeblich gehofft, die
Voraussetzungen fiir eine Staatsgriin-
dung zu verbessern und reagierten mit
Enttduschung und wachsender Verbitte-
rung. Die Fihrungseliten fiihlten sich
um die Friichte ihrer langfristigen politi-
schen Arbeit betrogen. Sie hatten schon
in den Jahrzehnten zuvor in zdhen Ver-
handlungen der.Hohen Pforte weiterge-
hende Autonomieregelungen abgerun-
gen. Den Bojaren in den Donaufiirsten-
tiimern war im Schutze des russischen
Protektorates schon in der Konvention
von Akkerman 1826 die freie Fiirsten-
wahl zugestanden worden. Sie nutzten
den verfiigbaren Spielraum 1859 in ei-
nem gemeinsamen Willensakt zur dop-
pelten Kiir des Fiirsten Alexandru Ion
Cuza.

Serbien und Montenegro

Bei den Serben hatte nach dem gliick-
losen Fiihrer des ersten Aufstandes Ka-
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radjordje, dem legenddren «schwarzen
Georg», der sehr viel beddchtigere und

gegeniiber den tiirkischen Behorden
kompromissbereitere Milos Obrenovié
die Fihrung tibernommen. Er hat unter
den verdnderten internationalen Rah-
menbedingungen nach 1815 mit russi-
scher Riickendeckung in einer eher sanf-
ten «serbischen Revolution» dem Sultan
die Zustimmung fiir ein erbliches serbi-
sches Fiirstentum abgerungen und
schrittweise die osmanische Verwaltung
im Lande durch serbische Institutionen
ersetzt. 1867 erreichte sein Nachfolger
Mihailo Obrenovi¢ schliesslich den volli-
gen Abzug der letzten tiirkischen Garni-
songruppen.

Im benachbarten Montenegro hatte da-
gegen die sehr frithzeitige faktische Her-
auslosung aus der osmanischen Verwal-
tung den Nationsbildungsprozess und
den Willen zur Eigenstaatlichkeit zu-
nédchst eher behindert. Sie hat den Parti-
kularinteressen der Familienclans neuen
Auftrieb gegeben und sowohl den Hang
zur anarchischen Freiheit als auch das
natiirliche Misstrauen gegeniiber jegli-
cher Zentralgewalt verstarkt. Der Fiirst-
bischof von Cetinje hatte erhebliche
Miihe, seine Autoritit in der Stammes-
gesellschaft der Bergregionen durchzu-
setzen.

Bulgaren und Albaner

Bei den Bulgaren hatte die Ungunst der
geographischen Lage im Vorfeld der os-
manischen Reichszentrale und die star-
ke Prisenz der osmanischen Militér-
macht im Lande die innergesellschaftli-
chen Entwicklungsmdoglichkeiten hin-
ausgezogert. Sie mussten 1878 ihre mit
den russischen Waffenerfolgen ver-
kniipften Hoffnungen auf ein grossbul-
garisches Reich, dessen Umrisse voreilig
schon im Vorfrieden von San Stefano im
Frithjahr 1878 festgelegt worden waren,
vorerst wieder begraben und sich mit ei-
nem autonomen Fiirstentum unter os-
manischer Souverdnitéit begniigen. Drei
Jahrzehnte spiter nutzten sie dann die
bosnische Annexionskrise des Jahres
1908 zur endgiiltigen Loslésung aus dem
osmanischen Reichsverband.

Den Albanern schliesslich haben die
Krisenmonate der Balkankriege 1912/13
zur Eigenstaatlichkeit verholfen. Das zu-
ndchst nur kurzlebige albanische Fiir-
stentum war dabei eher eine diplomati-
sche Verlegenheitslosung. Es verdankte
seine briichige Existenz vornehmlich den
uniiberwindlichen Schwierigkeiten, die
bei der Abgrenzung der Interessensphé-
ren im Nordwestbalkan am Vorabend
des Ersten Weltkrieges entstanden wa-
ren.

Die Staatsgriin-
dungen in Siidost-
europa vor 1918
sind ausnahmslos
dem sezessionisti-
schen Typ der mo-
dernen National-
staatenbildungen
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Sezession vom Osmanischen Reich im Visier

Die Staatsgriindungen in Stidosteuropa
vor 1918 sind ausnahmslos dem sezessio-
nistischen Typ der modernen National-
staatenbildungen zuzuweisen. Er zihlte
in der Ostlichen Peripherie Zentraleuro-
pas zum Regelfall. Anders als beim
deutschen und italienischen Einigungs-
prozess, der von einem breiten nationa-
len Grundkonsens der betroffenen Be-
volkerung getragen war und zum Zu-
sammenschluss  bisher unabhingiger
Staaten fiihrte, sind die Balkanstaaten
des 19. und beginnenden 20. Jahrhun-
derts Neuschopfungen. Sie sind durch
Separation, durch Lostrennungen aus
bestehenden Grossreichen, entstanden.
Die Bewohner hatten dabei vordringlich
die Befreiung vom Sultansregime im
Auge.

Dem sezessionistischen Typus der
Staatsgriindung lédsst sich durchaus auch
das rumdnische Beispiel zurechnen. Es
firmiert gewohnlich unter dem Vorzei-
chen der Union, der Zusammenfiihrung
bislang getrennter Gebietsteile. Diese
mussten aber ihrerseits zunéchst aus
bestehenden Souverinititsverhiltnissen,
(so im Falle der beiden Donaufiirstentii-
mer Moldau und Walachei) herausgelost
oder von benachbarten Staaten ab-
getrennt werden (so im Falle Bessara-
biens, der Bukowina, des Banats und
Siebenbiirgens).

Die Entstehung unabhingiger Balkan-
staaten ist wiahrend des 19. Jahrhunderts

nur als Teil eines umfassenderen macht-
politischen Umstrukturierungsprozesses
zu verstehen, der die schrittweise Auflo-
sung des Osmanischen Reiches zum In-
halt hat. Aus diesem Grunde spielten bei
der Festlegung der jeweiligen Territo-
rialgrenzen, die den neuen christlichen
Staaten zugestanden wurden, ethnogra-
phische oder historisch-kulturelle Ge-
sichtspunkte keine entscheidende Rolle.
Der Grenzverlauf markierte eher eine
vorldufige Demarkationslinie, die dazu
bestimmt war, den bislang der Sultans-
macht abgerungenen Bodengewinn ein-
zugrenzen und abzusichern.

Ohne Einwirkung von aussen und ohne
die massiven diplomatischen und mili-
tdrischen Interventionen der europdi-
schen Grossmichte, hitte sich der Wi-
derstand der christlichen Balkanvolker
gegen Ubergriffe der osmanischen Ver-
waltung auf lokaler Ebene wohl nie zu
einem um sich greifenden Fldchenbrand
ausgebreitet, der das Sultansregime
schliesslich zu weitergehenden Zuge-
stdndnissen notigte.

Kaum Selbstbestimmung . . .

Der entscheidende Anteil, den die euro-
pdische Kabinettspolitik an der Entste-
hung der modernen Balkanstaaten im
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
genommen hat, zeigt sich auch in der
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Regelung der inneren Verfassung der
neuen Staaten und nicht zuletzt in der
Besetzung des Herrscheramtes. Die neu-

geschaffenen  Fiirstenthrone wurden
mehrheitlich von Landfremden einge-
nommen, die weder iiber eingehendere
Landeskenntnisse verfiigten noch die
Sprachen ihrer Untertanen beherrschten
und auch nicht ihre kirchlich-religiosen
Uberzeugungen teilten. Thnen war in ei-
ner schwierigen Umbruchsituation vor-
nehmlich die Rolle von Vermittlern zwi-
schen den teilweise unversohnlichen in-
neren Parteiungen und von Garanten
der monarchischen Staatsordnung zuge-
dacht.

Nur bei den Serben hatte sich unmittel-
bar aus der militdrischen Fihrungselite
des Aufstandes eine bodenstindige Dy-
nastie rekrutieren konnen, allerdings um
einen sehr hohen Preis: Die erbitterten
Fehden zwischen den verfeindeten Ka-
radjordevi¢i und der Obrenoviéi sollten
zu einer Dauerbelastung der serbischen
Innenpolitik werden. Eine stabilere Lo-
sung der Herrscherfrage ermoglichte da-
gegen in der montenegrinischen Stam-
mesgesellschaft die Autoritdt der ortho-
doxen Kirche. Deren oberstem Repri-
sentanten, dem Bischof von Cetinje, war
in osmanischer Zeit eine unbestrittene
politische Fiihrungrolle zugefallen. Er
bewihrte sich als Schlichter zwischen
den rivalisierenden Familienclans und
diente den osmanischen Behorden als
Ansprechpartner. Diese innergesell-
schaftliche Funktion ermoglichte es 1852
dem Amtsinhaber, ein erbliches Fiirsten-
tum unter dem Hause Petrovi¢c-Njegos
zu errichten, einer Familie, die seit dem
Ausgang des 16. Jahrhunderts das Bi-
schofsamt als eine Art Familienbesitz
verwaltete und jeweils vom Onkel an
den Neffen weitergegeben hatte.

... sondern Fremdbestimmung
ausschlaggebend

Die offenkundige Fremdbestimmung,
die den Prozess der Staats- und Nations-
werdung in Siidosteuropa geprigt hat,
war schon den betroffenen Zeitgenossen
ein Argernis. Die ausldndische Entwick-
lungshilfe war wenig populér. Die Anwe-
senheit von Ausldndern, die der nach
beruflichen Aufstiegsmoglichkeiten drin-
genden einheimischen Intelligenzschicht
lukrative Regierungsposten vorenthiel-
ten, erregte Anstoss.

Das Thema der Uberfremdungsgefahr
wurde wiederholt in der nationalen
Presse publizistisch ausgeschlachtet. Die
«Bavarokratie» hat unter den Griechen
keine sehr positiven Erinnerungen hin-
terlassen. Dem Regime des sogenannten
Organischen Reglements, das unter der
Agide der russischen Besatzungsmacht
zur gleichen Zeit in den Donaufiir-

stentiimern die Staatswerdung vorberei-
ten half, haftet aus ruménischer Sicht
ein dhnlich negativer Beigeschmack an,
trotz der beachtlichen Aufbauleistun-
gen, die den landfremden Militdrs und
Verwaltungsfachleuten, Gelehrten und
Handwerkern in allen Balkanldndern zu
verdanken waren.

Folgt man diesen Vorgaben, die sich bis-
lang auch die nationale Geschichts-
schreibung in allen Balkanlindern weit-
gehend zu eigen machte, dann wurde in
der Periode der nationalen Wiederge-
burt der Faden der Geschichte dort wie-
der aufgenommen, wo er in der frithen
Neuzeit beim Einbruch der Osmanen
gewaltsam abgerissen war. Tatsache ist,
dass die modernen Balkanvolker heute
ihre nationale Identitit nicht nur aus
dem Bewusstsein einer gemeinsamen
Sprache und Kultur erfahren, sondern
auch aus dem Wissen um eine gemeinsa-
me Herkunft.

Die Ideologen eines
Sprachnationalismus werden nicht mii-
de, das Wir-Gefiihl einer jahrhunder-
tealten Schicksalsgemeinschaft zu sugge-
rieren. Es schliesst ungefragt eine unge-
brochene Fortdauer der ethnischen Sub-
stanz {iber die Jahrhunderte hinweg ein.
Die frithmittelalterlichen Staatsgriin-
dungen auf der Balkanhalbinsel werden
als unmittelbare Vorldufer der moder-
nen Nationalstaaten reklamiert.

Volker sind keine statischen Gebilde

Der grosse Orientreisende und streitba-
re Gelehrte Jakob Philipp Fallmerayer
hatte schon 1830 wihrend der Hochpha-
se der Hellenenbegeisterung vergeblich
davor gewarnt, die Auswirkungen der
slawischen Landnahme und der spiteren
Siedlungsausbreitung der Albaner auf
die interethnischen Beziehungen in Siid-
osteuropa vollig zu iibersehen und in
den modernen Griechen voreilig die un-
mittelbaren Nachfahren der antiken
Griechen wiedererkennen zu wollen.
Die moderne vergleichende Nationalis-
musforschung verschliesst sich heute
nicht mehr der Einsicht, dass auch Vol-
ker keine statischen Gebilde sind, son-
dern ihre Geschichte haben, und die
modernen Nationen eher Zufallspro-
dukte des historischen Wandels sind, die
sich nicht unbesehen in das Mittelalter
zuriickverldngern lassen.

Aber eine derart erniichternde Bestan-
desaufnahme lédsst sich dem gesunden
Menschenverstand wohl nur sehr schwer
vermitteln. Noch ein iiberzeugter Kom-
munist wie Nicolae Ceausescu fiihlte
sich als conducator, als Fiihrer seines
Volkes, unmittelbar eingebunden in eine
tiber 2000jéhrige dako-ruménische Kon-
tinuitdt, und den Albanern sind in ihrem
nationalen Geschichtsbild die illyrischen

tibersteigerten’
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Vorfahren ebenso gegenwirtig wie den
Bulgaren das fortwirkende Erbe der
Thraker und der Protobulgaren. Im fort-
lebenden Kosovo-Mythos unter den Ser-
ben wird dieser unmittelbare Riickbezug
auf eine ferne Vergangenheit in Rest-
Jugoslawien als eine bequeme Handha-
be, ihre aggressive grossserbische Politik
historisch zu legitimieren.

Staatswerdung vor Nationshildung

Die Vorstellung ist in Siidosteuropa weit
verbreitet, dass sich die Balkanvolker
selbst aus eigener Anstrengung und al-
len dusseren und inneren Widrigkeiten
zum Trotz den ihnen geméssen eigenen
Staat erkdmpft haben. Dieses Interpre-
tationsmuster, das eine iiber alle Stan-
desgrenzen hinweg geeinte Sprachnation
als Handlungstrdger voraussetzt, die sich
ihrer Herkunft und Geschichte bewusst
wurde, dominiert auch in einer breitge-
facherten historischen Spezialforschung
zu Vorgeschichte und Verlauf der natio-
nalen Wiedergeburt und zu den einzel-
nen Nationalbewegungen. Der missver-
standliche, weil anachronistisch verwen-
dete Begriff der «nationalen Revolutio-
nen» hat inzwischen selbst in seriose
Darstellungen Eingang gefunden.

Demgegeniiber gebietet eine niichterne
Betrachtung der komplexen Vorginge
im Balkanraum wéhrend des 19. Jahr-
hunderts, zwischen Staats- und Nations-
bildungsprozessen strikt zu unterschei-
den. In Stidosteuropa ist bei allen Vol-
kern die Staatswerdung der Nationsbil-
dung teilweise um Jahrzehnte vorausge-
gangen. Beide Vorginge waren mithsam
genug. Die Einrichtung tragfihiger
staatlicher und gesellschaftlicher Institu-
tionen erforderte nicht unerhebliche
Anstrengungen. Galt es doch nach Jahr-
hunderten der osmanischen Herrschaft
die verfestigten Binnenstrukturen einer
noch unterentwickelten Agrargesell-
schaft aufzubrechen und in den von den
Tiirken befreiten Gebieten die admini-
strative und politische Weisungskompe-
tenz der neugeschaffenen zentralen Be-
horden zur Geltung zu bringen.

Mehr oder minder zufallige Grenzziehungen

Noch schwieriger war es, einer weithin
analphabetischen und gegeniiber allen
Eingriffen von oben skeptischen klein-
bauerlichen Bevolkerung, die nur im be-
schrinkten Erfahrungshorizont einer
selbstgentigsamen dorflichen Umgebung
zu leben gewohnt war, den Sinngehalt
nationaler Werte und die Notwendigkeit
iibergreifender Organisationsformen na-
hezubringen. Es verwundert daher nicht,
dass sich unter diesen Voraussetzungen
eher zufillige administrative Abgren-
zungen auf den Verlauf der Nationsbil-
dungsprozesse mitunter stirker ausge-
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wirkt haben als dies tibereifrige nationa-
le Ideologen in der Riickschau wahrha-
ben mochten.

Dies lésst sich an dem spiter wieder ab-
gebrochenen eigenen Nationsbildungs-
prozess unter den Montenegrinern im
19. Jahrhundert ebenso nachweisen wie
an der Entstehung der makedonischen
Nation im 20. Jahrhundert, die zu Recht
dem Typus der Verwaltungnationen zu-
geordnet worden ist. Umgekehrt ist auch
zahlenmissig starken ethnischen Grup-
pen, denen ein festgefiigter territorialer
Bezugsrahmen fehlte, wie beispielsweise
den Aromuen, der Weg sowohl zur Nati-
onswerdung als auch zur Eigenstaatlich-
keit verbaut geblieben.

Bei den Kroaten hat nicht nur die Un-
gunst der verstreuten Siedlungslage,
sondern auch die Tatsache der wech-
selnden administrativen Zuordnungen
der Teilgebiete die Ausformung einer
einheitlichen und tragfihigen nationalen
Ideologie behindert. Die Albaner muss-
ten wegen der erheblichen regionalen
Differenzierungen in den kulturellen,
sozialen und kirchlichen Einrichtungen
die endgiiltige Formierung eines Staats-
volkes in einem langwierigen Anglei-
chungsprozess nachtréglich innerhalb
der Grenzen ihres unabhéngigen Staates
versuchen. Die bosnischen Muslime
schliesslich konstituierten sich erst unter
den fragwiirdigen Bedingungen des
Tito-Regimes zu einer eigenen Nation.

Regionale Abweichungen
stirker als Nationalbewusstsein

Die apodiktische Feststellung von Jiir-
gen Habermas, «denn die Nationen, auf
die sich Nationalstaaten zu stiitzen
scheinen, sind hochst artifizielle Gebil-
de. Als fiktive Einheiten waren sie stets
das Ergebnis gewaltsamer Homogenisie-
rungsprozesse», trifft gerade auf den
siidosteuropédischen Geschichtsraum zu,
in dem nie eine vollstindigen Kongruenz
von Nation und Staat erreicht worden
ist. Nur ein romantischer Nationalismus,
der in allen kulturellen Erscheinungen
und sozialen Institutionen die Auspré-
gungen der Volksseele sehen will, ver-
kennt die Zufilligkeiten nationaler
Selbstfindungsmechanismen und unter-
schitzt die Bandbreite regionalistischer
Abweichungen.

Selbst den Griechen, die noch am Vor-
abend des Aufstandes im Phanar, auf
den Inseln, in der Peloponnes oder in
der Diaspora in jeweils vollig anders-
geartete Lebenszusammenhidnge einge-
bunden waren, musste der Gedanke,
dem gleichen Volk der Hellenen zuzuge-
horen, nach Jahrhunderten der osmani-
schen Herrschaft erst wieder von aussen
nahegebracht werden. Ein derartiges
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neues Gemeinschaftsbewusstsein . ent-
stand z. B. bei den Griechen unter den
Freiwilligen, die an der Wende zum
19. Jahrhundert in der russischen Armee
und auf den Ionischen Inseln in fremden
Diensten standen. Es hat im Offiziers-
korps nicht unwesentlich zur Uberwin-
dung des partikularen Denkens beige-
tragen und erstmals neue Formen natio-
naler Loyalitdt entstehen lassen. Die
Beispiele liessen sich vermehren. Unter
den Sidslawen hat nicht die Sprache,
sondern die eher zufillige und willkiirli-
che Sprachnormierung Anstdsse zu neu-
en Identitdtsbildungen gegeben.

Es liegt in der Natur des sezessionisti-
schen Typs der Nations- und Staatsbil-
dung, dass nur im Ausnahmefall alle
Konnationalen zu einem gemeinsamen
staatlich-politischen Leben zusammen-
finden. Auf der Balkanhalbinsel liessen
die ererbten siedlungs- und sozialge-
schichtlichen Gegebenheiten eine Zu-
sammenfithrung von Sprachnation und
Staatsvolk kaum zu. Die regionale Streu-
ung der ethnischen Gruppen und ihre
durch Binnenwanderungen und Uber-
schichtungen verursachte Gemengelage
hatten weitreichende Folgen fir die
Vorbereitung und den Verlauf der na-
tionalen Wiedergeburt.

Geistiges Riistzeug aus der Diaspora

Es ist bemerkenswert, dass die ideellen
Waffen des Freiheitskampfes nicht in
den ethnischen Zentren der einzelnen
Balkanvolker geschmiedet worden sind.
Die Schulungszentren der Patrioten ent-
standen in der Diaspora ausserhalb des
Osmanischen Reiches. Die Forschung
hat sich sehr intensiv mit den griechi-
schen  Handelsniederlassungen  von
Odessa bis Marseille und Amsterdam
befasst, die seit dem Ausgang des
18. Jahrhunderts den Boden fiir den er-
folgreichen Aufstandsversuch von 1821

vorbereitet hat. Diese Vorarbeit in der
Diaspora ist in gleicher Weise auch fiir
die Slowenen, Kroaten, Serben, Rumi-
nen, Bulgaren und Albaner eine wesent-
liche Voraussetzung fiir den Erfolg der
nationalen Idee und der nationalstaatli-
chen Bewegungen gewesen.

Emanuel Turczynski hat itiberzeugend
nachgewiesen, dass sich unter den Ser-
ben und Ruménen in der Habsburger-
monarchie seit der Mitte des 18. Jahr-
hunderts als Reaktion auf soziale und
konfessionelle Bedriickungen als «Pré-
formation» einer Nationalbewegung ein
konfessions-nationaler Widerstand zu
formieren begann. Erst durch unliebsa-
me Erfahrungen in fremder Umgebung
sind sich die nationalen Erwecker der
Balkanvolker ihrer Geschichte und
Sprache bewusst geworden. Wien ent-
wickelte sich nicht zufillig zum Zentrum
der modernen Slawen- und Balkankun-
de, das gelehrige Schiiler aus allen ethni-
schen Gruppen innerhalb der Monar-
chie anlockte.

Einen vergleichbaren Einfluss iibte das
ungarische Druck- und Bildungszentrum
Ofen-Pest auf die serbische, slowakische
oder ruminische Intelligenz aus. Der
Wegbereiter der griechischen Aufkla-
rung Adamantios Korais entstammte ei-
ner Kaufmannsfamilie aus Smyrna und
verbrachte den grossten Teil seines
fruchtbaren Gelehrtenlebens in seiner
Wahlheimat Paris.

Der grosse serbische Aufkldrer Dositej
Obradovi¢, der u.a. an den Université-
ten in Leipzig und Halle studiert und
iiber ein Jahrzehnt in Wien gelebt hatte,
entstammte nicht zuféllig dem siidunga-
rischen Serbentum. Ote¢ Paisij, der Va-
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ter der bulgarischen Wiedergeburt, hat

sein  programmatisches ~Werk, die
«Slawenobulgarische ~ Geschichte», in
seiner Monchszelle auf dem Berge
Athos niedergeschrieben, und die Ru-
minen verdanken die Wiederent-
deckung ihrer Latinitdt den gelehrten
Theologen aus Siebenbiirgen, die sich im
papstlichen Rom und im kaiserlichen
Wien ihr geistiges Riistzeug fiir den na-
tionalen Kampf aneigneten. Die Pro-
grammschriften der jungen Nationalbe-
wegung Rilindja sind am Ende des
19. Jahrhunderts im unmittelbaren Um-
feld des Sultanshofes in Istanbul konzi-
piert worden.

Auflldrung und Franzosische Revolution
als Vorbilder

Nur beildufig sei noch angemerkt, dass
die Volker Siidosteuropas auch von den
administrativen Erfahrungen jener Kon-
nationalen lernen konnten, die an der
Militdrgrenze oder auf Osterreichischem
bzw. ungarischem Boden seit vielen Ge-
nerationen schon unter Sonderbedin-
gungen lebten und an den zukunftswei-
senden Neuerungen der theresianisch-
josephinischen Reformen Anteil hatten.
Nicht ohne Grund hat sich die Unzufrie-
denheit mit lokalen Missstdnden der
osmanischen Verwaltung am frithesten
unter den grenznahen Bewohnern des
Osmanischen Reiches und in den Regio-
nen bemerkbar gemacht, die beim Vor-
marsch kaiserlicher bzw. russischer
Truppen voriibergehend unter einem
fremden Besatzungsregime. die Vorziige
einer geordneten Verwaltungspraxis ge-
nossen hatten. Letzteres trifft beispiels-
weise fiir den Paschalyk Belgrad zu, der
zur Keimzelle des ersten serbischen Auf-
standes geworden ist.

Nationalstaaten in unserem heutigen
Verstandnis waren zunéchst nicht in den
Planungskonzepten der Akteure unter
den Balkanvolkern vorgesehen. Die auf-
stindischen Serben des Jahres 1804 im
Paschalyk Belgrad hatten noch keinen
Serbenstaat im Blick. Sie kdmpften um
die bedohten alten Rechte und Privile-
gien ihrer Region und setzten zundchst
auf die Hilfe vom Sultanshof.

Die Wortfiihrer der nationalen Wieder-
geburt orientierten sich bei allen Bal-
kanvolkern an den Humanitdtsidealen
der Aufklirung und an der Freiheitsidee
der Franzosischen Revolution. Der ge-
meinsame Kampf gegen Tyrannei und
Unterdriickung einte sie iiber alle Stan-
des-, Konfessions- und Sprachgrenzen
hinweg. Die «tiefe Epochengrenze», die
nach den Worten von Holm Sundhaus-
sen den «Ubergang von der traditionel-
len Interethnizitdt zur modernen Exklu-
sivitdt» in der Geschichte Siidosteuropas
im 19. Jahrhundert markiert, war noch

nicht iiberschritten. Den Wunschtriu-
men und Planspielen waren noch keine
Grenzen gesetzt.

«Balkanische Visionen»

Anfang Mai 1807 unterrichtete beispiels-
weise der russische Aussenminister An-
drej Jakovlevic Budberg den Zaren
Alexander I., dass ihm der montenegri-
nische Archimandrit Simeon Ivkovitch
zwei Schreiben iiberbracht habe. Im er-
sten Schreiben wurde nach der Befrei-
ung von den Tirken im Namen des
«Metropoliten von Montenegro und der
ganzen orthodoxen Bevolkerung der Re-
gion» die Bildung eines «Royaume Ser-
bo-Slovene» vorgeschlagen und der rus-
sische Herrscher untertdnigst um die
Annahme des Konigstitels gebeten. Das
Serboslawische Konigreich sollte ganz
Montenegro zusammen mit den drei al-
banischen Dorfern Podgorica, Spuja und
Jabiaka, die Bocca von Kotor, die Her-
zegowina, Ragusa und Dalmatien ein-
schliessen. Fiir die Regentschaft war ein
gebiirtiger Russe vorgesehen.

Ein Rhigas Velestinlis hatte noch wei-
tergehende «balkanische Visionen». Er
triumte von einer panbalkanischen Er-
hebung und von der Errichtung eines
unitarischen Balkanstaates nach franzo-
sischem Vorbild, einer «Hellenischen
Republik», die alle Bewohner Rumeli-
ens, Kleinasiens, der Mittelmeerinseln
und der Donaufiirstentimer — «Grie-
chen, Albaner, Walachen, Armenier,
Tirken und alle anderen Rassen» —
ohne Riicksicht auf Religion und Spra-
che erfassen sollte. Der Gedanke einer
Wiedererrichtung des supranationalen
byzantinischen Reiches hatte schon bei
der Konzipierung des beriihmten «Grie-
chischen Projektes» Katharinas II. in
den 80er Jahren Pate gestanden, das
eine russische Sekundogenitur in Kon-
stantinopel vorsah.

Ein halbes Jahrhundert spéter hatte ein
Ilija Garasanin in seinem politischen
Programm, das er in dem berithmten
«Nacertanije» von 1844 skizzierte, nur
noch das Schicksal seines eigenen serbi-
schen Volkes im Blick. «Serbien muss
stindig danach trachten», schreibt er,
«aus dem Gebdude des tiirkischen Staa-
tes nur Stein um Stein herauszureissen
und in sich aufzunehmen, so dass es aus
diesem guten Material auf der guten al-
ten Grundlage des serbischen Kaiserrei-
ches wieder einen neuen grossen serbi-
schen Staat aufbauen und errichten
kann.»

Die Hoffnungen auf eine balkanische
Solidaritit im Tirkenkampf waren wohl
schon im Verlauf des griechischen Auf-
standes von 1821, der in den Donaufiir-
stentiimern und hoffnungsvoll als ge-
meinsame Erhebung der Griechen (in
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der Moldau) und der Ruménen (in der
Walachei) begonnen hatte, sehr rasch
wieder verflogen. Die Zielsetzungen ei-
nes Alexander Ypsilantis und eines Tu-
dor Vladimirescu erwiesen sich letztlich
doch als unvereinbar. Mit dem Aufkom-
men eines militanten Sprachnationalis-
mus sind sie schliesslich brutal erstickt
worden. Spétere Pldne zu einem engeren
Bund der Balkanvolker, die unter dem
serbischen Fiirsten Mihailo Obrenovi¢
in den 60er Jahren nochmals aufgegrif-
fen wurden, sind Episoden geblieben.

Integration durch Isolation

Die tieferen Ursachen, die zu diesem
verhédngnisvollen Paradigmawechsel ge-
fithrt haben, sind wohl in den tiefgrei-
fenden Modernisierungskrisen zu su-
chen, denen sich alle Balkanvolker
durch die teilweise abrupte Auflosung
der traditionalen Gesellschaftsstruktu-
ren und der gewohnten béuerlichen Le-
bensweise ausgesetzt sahen. Der Zusam-
menhang mit dem wachsenden Konkur-
renzdruck benachbarter Produzenten
auf den Absatzmirkten und dem Auf-
kommen einer nationalen Bourgeoisie,
die eine autarkistische und protektioni-
stische Wirtschaftspolitik einforderte, ist
unverkennbar. Die Fortschritte bei den
nationalen Integrationsbemiihungen in
den einzelnen Balkanstaaten mussten
mit einer verhéngnisvollen Abgrenzung
nach aussen, mit einem Defizit an soli-
darischer Nachbarschaft, erkauft wer-
den.

Der Streit um das Erbe des kranken
Mannes am Bosporus 16ste noch vor der
Jahrhundertwende erbitterte  Volks-
tumskdmpfe aus. Sie sind mit exzessiver
Gewalt und Grausamkeit gefiihrt wor-
den und brachten Tausende von Men-
schen durch Gewaltmassnahmen, durch
erzwungene Bevolkerungstransfers und
ethnische Sduberungen um ihre ange-
stammte Heimat.

Angesichts der derzeitigen Wiederho-
lung des Schreckenszenarios im ehema-
ligen Jugoslawien liegt es nahe, in der
bilanzierenden Riickschau die national-
staatliche Entwicklungsphase in der Ge-
schichte Stidosteuropas als verhdngnis-
vollen Irrweg anzuprangern und die Hi-
storiker aufzufordern, in der lebendigen
Vergegenwirtigung der vornationalen
Traditionen des Miteinanders und des
fruchtbaren interethnischen Austau-
sches eine bessere Zukunftsperspektive
aufzuzeigen. Doch es ist zu befiirchten,
dass sie sich in einer Zeit der aufgewiihl-
ten Leidenschaften wohl kaum Gehor
verschaffen werden, um die Geister, die
sie einst selbst gerufen hatten, wieder
beschworen zu kénnen.

Professor Edgar Hosch, Miinchen

zeitbild 25/26 ® 93 23.dezember-1993

16



	Interethnisches Zusammenleben als Tradition : die Entstehung des Nationalstaates in Südosteuropa

